
Seflagen zu den Stenographischen Protokollen des Burgenlindischen La~~tages der XIV. GeseiZgebungsperiode

Initiativantrag

Zahl.14- 44

Antrag

Beilage 79

der Landtagsabgeordneten OttlUe Matysek, Dipl. Ing.
Johann Halbritter und Genossen auf Erlassung eines
,Gesetzes über die Einhebung von Kanalabgaben.

-Der Landtag wo11e beschl-ießen:

Gesetz

-vom über die EInhebung von Kanal-
,abgaben (Kanalabgabegesetz - KAbG).

Der Landtag hat beschlossen.:

1. Abschnitt

§ 1 

Kanalisa1ionsanlarge

Unter einer K'analisationsanlage ist d,ie Gesam~

'heit aNer Einrichtungen einer Gemeinde zu verste
hen, durch welche die ,in der Gemeinde anfallenden
Abwässer und Niedersch'lagswässer gesamme'lt, ab
geleitet und gereirrigt werden. Diesem Zweck die
nende Einrichtun'gen eines anderen Rechts1rägers,
an denen, die Gemeinde beteNIg1 Ist, sind wie Tei1e
der 'Kan,ali'satlonsanlage zu behandeln.

2. Abschnitt

Kana'l isatlonsbelträge

.§ 2 .

AJ.lgemeines

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Ver
ordnung des Gemein-derates Kanalisationsbeiträge
(Erschließungsbe·itrag, vorläufiger Anschlußbeitrag,
Anschlußbeitrag, 'Ergä'nzungsbeitrag, vorläufiger
Nachtragsbeitrag, Nachtrag'sbeiirag) zur Deckung
der Errichtungskosten der Kanali'Sationsan1age nach
den Bestimmungen dieses Abschn-ittes zu erheben.
An KanaHsationsbeiträgen darf jedoch jeweils ins
gesamt nicht mehr erhdben werden, als den von der
Gemeinde geleiste'ten oder voranschlagsmäßig zu
leistenden Aufwendungen für die Kana'lisationsan
lage entspricht.

(2) Den 'Gemeinden für die Errichtung der Kana
HS'ationsan-lage gewährte ZllSchüsse, die nicht zu
rückzuzah1en sin'd, zählen nicht zu den im Abs. 1 ge
nannten Aufwendun'gen.

(3) Abgabenschuldner 'ist hinsichtlich des Erschlie
ßungsbeitrages und des vorläufigen Anschlußbeitra
,ges der Grundstückseigentüm'er. Hin9ichUich der

.,

ubrigen Kanailisation'$beiträge ist Abgabenschuldner
derjenige Grundstückseigentümer, der ",ach dem Ka
nalansch'lußgesetz rechtskräftig zum Anschluß ver
pflichtet oder dem der Anschluß rechtskräftig be
wi'IUgt wUTde, und zwar unabhäng,jg -davon. ob er die
Kanali'siationsanl,age benützt oder nicht. Sind Grund
stückseigentümer und Eigentümer des -Baues ver
sch'iedene Personen~ so i'st Abgabenschu'ldner der
Elgentül}ler des Baues.

(4) Miteigentümer schu1den die· Kana~isati'onsbei
träge zur ungeteilten Hand. D-ias gi'lt nicht, wenn mit
dem MiteigentumsanteU das dingliche Recht auf aus
schließliche Nutzung und Verfügung über eine selb
ständige Wotrnung oder sons'tige selbständige Räum
lichkeiten (Wohnungseigentum) verbunden ist. Ist In
diesen Fä'Nen ein gemeinsamer Verwalter bestellt,
so kann die Zustel·Jung an diesen e'rfalgen.

(5) Für die Kansal,isationSbeiträge haftet neben
dem bis'herigen Eigentümer der neue Eigentümer zur

- ungete·i1ten Hand.

(6) Das BeltragsausmaB ergibt sich aus dem mit
der Berechnungsfläche vervielfachten Beitragssatz.

(7) Das Recht, die KanaHsationSbeiträge festzu
setzen, verjährt binnen fünf J-ahren.

(8) § 161 der Landesa'bgabenordnung, LGB'I. Nr.
2/1963, in der Fassung des Gesetzes LGBt Nr. 241
1983 l'st hinsichtlich der Kanalisationsbei1räge mit der
Maßgabe anzuwenden, daß Zahlun'gser~eichterungen

bel Zutreffen der dort genannten Voraussetzungen
zu gewähren sln'd. Für die Dauer des Bestehens von
ZahlungserJeichterungen Ist die Verjährung des Rech
tes, fä'Hige Kanalisa1-ionsbeiträ-ge einzuheben und
zwangsweise einzubrin'gen, gehemmt.

§ 3

BeltragS'Sat~

'(1) Der Beitragssatz Ist vom Gemeindemt durch
Verordnung festzusetzen. Er darf jenen eetrag nicht
überschreiten, der sich aus der Teilung der abge
rechne'ten Errich,tungskoslen der Kanalis:af.ionsarilage
(§ 2 ~bs. 1 und 2) durch 'die um 10 v. H. erhöhte
Summe aaer Berechnungsfolächen gemäß § 5 Abs. 2
'in der Gemeinde ergi'bt. 'Für die ErmiWung der Sum
me allier Berechnungsflächen in der Gemeinde ist
der Zeitpun'k1 der erstmaligen Besch'lußfassung ei
ner Verordnung n'ach dem 2. Abschnitt dieses Ge
setzes maßgebend.

(2) Der B'ertraQSSlatz kann neu festgesetzt werden,
wenn sich auf Grund einer Änderung der KanalisiI·',
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tionsaniage die der 'letzten Festsetzung des Bei
tragssatzes zugrundeliegenden Baukosten um min
destens 2 v. H. erhöht ha'ben.

§4

Ersclll ießungsbeitrag

(1) Für =elle 1:rschHeßung von Grundstücken, die
im Flächenwidmungsp'lan als Bauland 'gewidmet sind
und für die im F'ai'le einer Bauführung iA'nschluBpflicht
bestehen würde, ist ein Erschließungs'bei'trag zu er
heben.

'(2) Olfe 'Berechnungsfläche hat 10 v. H. der als
Bauiland gewldmetenGrunds-tücksfläche zu 'be1ragen.

(3) Der Abgabenanspruch entsteht m\it dem Zeit
punkt der BetriebsterUgsteNung des Sammelkanals.
Erfolgt' die Betri.ebsfertlgste'I'lung jedoch vor der Wid
mung 'der betreffenden Grun'dstücke a'ls Bauland, so
entsteht der Abgabenanspruch mit der Rechtswi'rk
s,amkei't. der Widmung:

(4) Zum Bau~and gemäß Abs. 1 'bis 3 zählt n'icht
das Aufsch;ließungsge'biet .(§ 14 Abs. 2 des Burgen
limdischen Raumplanungsgesetzes, LGBt Nr. 18/
1969).

§ 5

Amch1u&beitrag

(1) Für jene Grundstücke, für die e'lne Anschluß
v~rpfiichtung oder eine AnschluBbewlolUgung rechts
kräftig allSgesprochen wurde, ist ein Ansch'Jußbeitrag
zu erheben.

(2) Dte 'Berechnun-gsfläche ergibt sich aus der
Summe der in Z. 1 und Z. 2 genannten, mit dem Be
wertungsfaktor vervleliach1en' Flächen.

Bewertungs
faktor

1. Bebaute Fläche:
Als ,bebaute Fläche gUt die von Gebäu
den und überdachten Bauwer·ken be
deckte bzw. überdeckte Grunds1ücks
fläche; nicht einzurechnen Sirrd Ein
gang'sÜ'berdeckungen, .Vordächer, Bat
'kone, Erker. Terrassen, Außel1'S'tiegen.
Außenrampen•.Lichtschächte, OachÜ'ber
stände, Gesimse und dg'l.
Ausmaß der bebauten Flächen. 0,5

2. Nutzfläche:
Für die Berechnung dieser Fläche In
Gebäuden ist die GrundrißfoIäche des
-Mauerw'erks, das dr,e Nutzfläche umgibt.
ernzubeziehen. Sin in demselben Ge
bäu'de in einem Geschoß Nutzflächen
mit verschleden'en Beweritungsfak10ren
zu berücksichtigen, dann ist die zwi
schen diesen Nutzflächen .,.jegen/de
Mauerfläche je mit ,ihrem ha,lben Aus
'maß den 'belden 'Flächen zuzusch'lagen.
Kener- und Oachbodenräume, die ihrer
Ausstattung nach nicht für die umer

Bewertungs
faktor

~Pt. 'a) 'bis oIit. ') genannten Zwecke ge..
ei'gnet sind, sind nicht mitzurechnen.

a) Wohnung~n:

Ausmaß leier der Umerkunft und
HaU'shaltsffihrun-g von Menschen die
nenden Gebäudef-Iäche. Dazu zählen
'insbesondere Wohn- und Sch'laf
räume, Küchen, Sanitärräume, Speis,
Vorräume. Stiegenhäuser, Bäder,
VVaschküchen. 1

ob) Helme al'ler Art, wre Schülerheime,
Lehrlingsheime, Erholungsheime,
Sportheime, Jugenidherbergen, Inter
nate, Altenheime sowie Kasernen..
Kilöster:

. Ausmaß der 'dem Heimbetrie'b die
nen'den· Gebäudefläche.

c) 'Schulen a:'ler Art und Kilndergärten:
Ausmaß der dem Schul- bzw. Ki1'l~
dergartenbetrieb dienenden Gebäude-
fläche. 0,5

d} Campi-ngp1ätze:
Ausmaß 'der für die behördlich zuge
~assene Personenanzahl insgesam1
erforderlichen gesetzUchen Mi'Tldest-
f,läche. 0.8
Die sanitären Einrichtungen sind
nicht in Rechnung zu steflen.

er Mobi'lheimpilätze:
Je Aufstetlplatz 40 m2 . 1,5
'Die sanitären EinrichturYQen sind
nicht in Rechnung 'Zu steflen..

f) Fleischereien:
Ausmaß der Fläche der Arbeitsräu
me, Verkaufsräume urYd Lagerräume
aal mit eigener Schl'ach1:ung oder

Verarbeitung 4
'ob) ohne ergene Schlachtung oder

Verarbeitung 1,5

g) Gastgewerbebetri'ebe:
aal Ausmaß der Fläche der Schank

und Speiseräume, Küchen, Vor-
rats- und Sanitä'rräume 2

'Ob) Ausmaß 'der der Behemergung
dienenden Gebäudefläche 1

h) Buschenschenken:
Ausmaß der 'Fläche -der' Gasträu'me 1

i) Kraftfahrzeugwaschan'J'agen:
Je Waschstaml (sowoh. Ü'ber'decld
als auch qm Freien) 40 m2 8

1) Weinbaubetrisbe:
Ausmaß der der 'Ke1Qereiwirtschaft
dlen'enden Gebäudefläch'e 1.5



Bewertungs
faktor

k) Son'derbetrtebe:

Dies sin'd Beitriebe oder E'inrichtun
gen. die durch rhre Zweckbestlm

'mung d:ie Kanalisationsanlage in ei

nem wesentlich höheren' Maß bean

spruchen, a'ls es einem nach Iit. a - j

un'CI i berectmeten Anschlußbeitrag

entspricht.
Das Ausmaß der dem Sonderbetrieb

dienenden Gebäl1defläche ist mit ei

nem Bewertun'gsfaktor zu vervielfa
chen, der die durch 'den Betrieb ver~

LI1"sachte Ges'am'tbelastung ertaßt. -'

'Für die Berechnung dieses Bewer
tungsfaktors sind die ernwohneräqui

valenten Belastungsgrundwerte (Hy
draulische Belastung 0,004, Us'EGW,

Org'ani'sche Belastung 60 9 BSBs!
EGW d bzw. 100 9 OSB/EGW,d) her

anzuziehen. Hierüber ist ein Gutach

ten eines Amtssachverständigen des

~mtes der Burgen'ländischen Lan·

'desregierung einzuho'ien.

I) 'Sonstige nicht gesondert angeführt~

Räumlichkeiten ,aUer Art (Ve~kaufs

räume, Werkstätten, Arbel~s·, Amts-,

Lager·, S'üro- und Kanzlei räume,

Garagen, gele'gentlich genützJte Ver

anstaltungsräume),' Räumlichkeiten

'Jarid- und forstwlrtschaftllcher Be
triebe und sonst'ige dem AufenithalJt
von Personen, dienende Rä-umllch

'keiten:

Ausmaß der Gebäudefläche 0,5

(3) Der Abgaben~nsp'ruch en'tsteht mit der Rechts

'kraft des Anschlußb'escheides bzw. der Anschluß

bewiHigung.

(4) Auf den AnschluBbeitrag sind der Erschlie·

ßungsbei1rag und der vorläufige Anschiluß'b'eitrag in

der Hö'he des tatsächillchen ge'leisteten Betrages an-

'Zurechnen. .

§ 6

Vorläufiger Ansch'luß'beltrag

(1) Für jene Grundstücke, für die 1m Fal'le der

Fert'igsteNung des wasserrechtlIch bewilfigten Pro·

jek1es Über 'die Errichtung dder Änderung der Kana·

Iisationsan'lage Ansch4ußpflicht bestehen- würde, kann

ein vorläufiger Anschlußbeltra'g erhoben werden.

(2) Für das. Ausmaß der 8erechnung'Sfläche gUt

§ 5 sinngemäß. Der Beitragssatz 'i'St 'unter sinnge

mäßer Anwen'CIung des § 3 unter Zugrun'delegung

der veranschlagten Errich1ungskosten der Kana'lisa

tionsanlage mit 'höchstens 30 v. H. des so errechne

'ten Beitrag~s festzusetzen.
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(3) Der Abgabenanspruch entsteht mii Rechts.

kraft des Bescheides über die was'serrechtlicheBe..

wHi'lgung der Errichtung oder Änderun'g der Kanall

sationsan'lage.

(4) Ents·teh1 d'le Ansch'Iußpmch1 nicht innerhalb

von 10 Jahren a'b dem Im Abs. 3 genannten Zeit

punkt, lst der vorläufige Ansch'luß'bei1rag in der Hö

he des tatsächlich ge,leisteten Betrages zurückzu.

zah1en.

(.5) Sofern ein vorläufiger Anschluß'beitrag erho

ben wurde, hat die Gemeinde nach Vorliegen der

En'dabrechnung ü'ber doi'e Kosten der Errichtung oder

Änderun'g der 'Kanalisationsanlage unverzüg~ich den

endgÜltigen A'osch'luBbeltrag (§ 5) zu erheben. '

§7

Ergänzungsbe~rag

'(1) Wenn sich die Berechnungsfläche, die für di~

Bemes'sun'g des Anschlußbeitrages (§ 5) maB'gebllch

war 'oder ,im Fa'lle eiines verjährten Abgabenanspru

ches maßgeblich gewesen wäre, änder1t, 1st ein Er

gänzung'Sbeitrag zum Ansch'lußbei1rag zu erheben.

(2) Die Höh'e des Ergänzurrgsbeltrages :Ist nach

den Bestimmungen der §§ 3 und 5 unter Zugrunde

legung des ,AtlSmaßes der zusätzlichen Berechnungs

fläche zu bemessen.

(3) Der Abga'benanspruch ents'eht m'it Rechts

kran der 'baurechfl.ichen Ben'ÜtZ'UngS'bewil'ligung,

werm jedoch eine so1che 'nicht erforderlich ist, mit

der VoNen'dung des Vomabens, tlas eine Änderung

nach Albs. 1 bewirkil.

§8

Nachtragsbeitrag

(1) Ein Nachtra'gsbeiltrag zum Ansch~u8be1trag

Is't zu erheben, wenn 'der 'Beitragssatz g'emäB § 3

Abs. 2 neu festgesel:z1 wirtd.

(2) Die 'Höhe -des Nachtra'gsbeltrages ist nach

den Bestimmungen der §§ 3 und 5 unter Zugrunde.

'legLtng des Ausmaßes der Erhöhung des Bel1rags

satzes zu bemessen.

, (3) Auf den- Nachtragsbeitra'g 'ist der vorläufige

Nachtrags'beitrag in der Hö'he 'des tatsächlich gelei

steten Betrages anzurechnen.

(4) Der Abgabenanspruch entsteht mi1 der Rechts

wirk'samkeit der Erhöhung des BeFtragssatzes.

§9

Vorläufi'ger Nachtragsbeitrag

(1) Für jene Grun'dstücke, für dj'e ,m Falle der

Ferti'gste'Hung des waS'Serrechtl'ich bewi'Jlrgten Pro

jektes über die Än'derung der 1<anaHsationsan'lage

die Voraussetzungen zur Erhebung eines Nachtrags

beitrages ge'geben wären, ist ein vorläufiger Nach..

tragsbettrag zu erheben.
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(2) Die Höhe des vorläufigen Nachtragsbeitrages
l'st nach 'den Bestimmun'gen der §§ 3 und 5 unter Z'u
grundelegung des 'Ausmaßes der Erhöhung des Bei
tragssatzes zu 'bemessen. tHiebei sin'd für die Fest
setzung des 'Beitragssatzes die veranschlagten Er
richtungskosten der Änderung der Kan'ali'sationsan
lage 'h'eranzuziehen.

'(3) Der ~bgabenanspruch entste'ht mit der Rechts
kraft des Bescheides über die wasserrecht~icheBe
wrl-li'gung der Än'derun'g der KaneJisationsan1age.

(4) Soferne ein vorläuftger Nachitr:agsbeitrag er
'hoben wurde, hat die Gemeinde nach Vorliegen der
En'dabrechnung über die Kosten der Änderung der
Kanalisationsanlage unverzüg'lich den endgültigen
Nachtragsbeitrag (§ 8) zu erheben.

3. Abschni1t

Kana~benijtzungsgebüh re!"

§ 10

ANgemeines

(1) Soferne 'Gemeinden auf Grund 'bunlClesgesetz
richer 'Ermächt'igung durch Verordnung des Gemein
derates Gebühren für die Benützung der. KanaUsa
t1ionsan1'age vorschreiben, gel'len hiefür die Bestim
'mltn'gen dieses Abschnittes.

(2) Dem Gemein'dera't steht es frei, 1nnerhalb der
'bundesgesetzlichen Ermächiigung hinsieht'lieh des
Abgabengegenstan'des, der Entstehung der Abga
ben'schu1d, des Abgaben-schuldners, der Bemes
'sungsgrun'dl'ag'e unld der Fä"mgkelt von diesem Ge
setz abweichende Bestimmungen zu treffen.

§ 11 '

Bemessung der GebÜhr

(1) Die -Kanalbenützungsgebühr ist In einem Hun
dertsatz des Anschlußbeitrages {§ 5) unter Berück
sichtigung a~~fäl'liger Ergänzungsbeiträge (§ 7) fest
zusetzen.

(2) 'Der Hundertsatz ist so feslzuself:zen, daß das
1m RechnungS'jahr zu erwartende Aufkommen an Ka
lla'~ben'Ü'tzungsge'bü'hren das Jahreserfordernis für

a) den Betrieb und 'die ~nstan'dha'ltung ..der Kana
:1isationsan~age,

b) die Zinsen für Darlehen, die für die Errichtung
. older Änderung der Kanalisati'Onsanla'ge auf

genommen worden 'Sind.

c) die Ti'lgung der Errichtungskosten unter Be
rücksichtigung ,einer der Art der Kanalisations
an'lag'& entsprechenden Lebensdauer und

'Ci) die 'S'j1ldung einer Erneuerungsrück'l'age von
höchstens 3 v. H. der Errichtun'gs'kosten (§ 2
.A:bs. 1 'Un'd 2)" . -""'\

nicht übers:teigt.

(3) Zu den Errichtungskosten tim Sinne des Abs.2
'lit. c zäh'len nicht

a) die der Gemeinde tür di'e 'Errichtung oder
ÄnderU'ng der Kanaiii'sationsanlage gewährten
Zuschüss'e, die nicht zurückzuzah'len sirrd. und

ib) der durch Kanall'Sationsbenräge (§ 2 A'bs. 1)
gedeckite Teil der Errlchtungskosten'.

(4) Der Abgabenanspruch entstellt mit Beginn des
Monats, in dem erstmalig die Benützung der Kana
II'sationsan-lage mö'giUch ist.

(5) nie Kana~benützung'SgeJbühri'st mit ihrem Jah
resbetrag festtusetzen.

'(6) Die Festsetzung ge1mäß ~bs. 5 gi'lt auch für
die folgenden Jahre, soweit nicht 'in'fol'ge einer Ände
rung 'der Vorauss6ltzungen für di'e F'e9tsetzung des
Ja'hresbetrages ein neuer Abgaben'bescheid zu er
lassen rst. Entsteht der Abgabenanspruch während
des Jahres. ist die Kanalbenützungsgebühr für die.
ses Jahr nur 'in dem verhältnismäßigen Anteil der
Jahresgebühr festzusetzen. Dasselbe gn'l sinngemäß
tm Falle einer Veränderung der bisherigen Gebühr.
D'j'e Kanalbenützungsgeb'üh'r wird am' 15. Feber, 15.
Mal. 15. August und 15. Novem'ber zu Je einem Vier
te'l 'I'hres Jahr9'Sbetrages fäNig. '

§ 12

Abgabenschuldner

(1) AbgcrbenschU'ldner ist der Eigentümer der im
§ 5 A'bs. 1 genannten 'Grundstücke. § 2 Abs. 4 und 5
gFlt sinngemäß.

(2) 'Sind die l'm § 5 Abs. 1 genannllen Grundstücke
vermietet, verpachtet older sonst zum Gebrauch über
'lassen, so Ist die Kanalbenützungsge'bühr dem In
haber tMieter, Pächter, FruchtnreBer) vorzuschrei
ben.Der Etgentüm'er h'af.tet persön~lch Tür die Abga
benschu'td.

4. Abschn'itt

§ 13

Or'tsverwal1tungstelle

Die Gemeinden werden ermächtigt, für Ortsver
waltungsteHe (Sta'dtbezj'rke) sowie für Feriensiedlun;'
gen und 'Ferienzentren (§ 14 a Abs. 2 und'3 des Bur
gen'Jändischen Raumplanungsges'etzes, LGB1. Nr. 18/
1969, in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 5/1973)
gesonderte Abgaberwerordnungen zu erla'S'sen. Hie
bei ist von den Errlchtungskosten 'der Kanal,isations
an-lage un'd der Summe 'der Berechnungsf'lächen des
jeweiligen Ortsverwaltungstei'les ('Stadtbezirkes), Fe
rlenzen1trums oder der FeriensiedJung auszugehen.
Die Kosten gemein'samer An'lagen sind zwischen die
sen Bereichen ,im V.erhältnis der 'hydraulischen und
organischen Belastung aufzuteilen. Hierüber 'ist ein
Gutachten ernes A'mtssachverständigen des Amtes
der BgiM. Landesreg'ierung einzuholen.



§ 14

Eigener Wirkungsbereich

Die in diesem Gesetz den Gemeinden übertrage
nen Aufga:ben 'Sind 'solche Ides eigenen Wirkungsbe
reiches.

§ 15

Übergangsbestimmungen

(1) Die im Zei1pun,kt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes anhängigen Abgabenverfahren sind nach den
bisher ge'lten'den Vorschriften zu Ende zu führen.

(2) Wenn der Abgabenanspruch hinsichtlich des
Erschließungsbetrages vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes entsta'nden ist, entste'ht der Abgabenan
spruch mit dem Inkrafttre'ten dieses Gesetzes..

{3) Wenn der Abgabenanspruch hinsichtlich' des
Anschlußbeitrages oder der tirsherigen KanaIan
schlußgebühr vor InkrafMreten dieses Gesetzes ent
stan'den ist und noch ·keine Kanalanschlußgebühr_er
hoben wurde, entsreht der Aebgabenanspruch mit dem
Inkraft'treten dieses Gesetzes.

i4) Wenn der Abgabenanspruch hinsich"~l,ich des
E'rgänzungsbeltrages, des Nach'tragsbeitra·ges· oder
des vorläufigen Nachtragsbeitrages vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes entstanden, Ist und keine jewei'l'S
verg1eichbare 'Kanalanschlu8gebühr erhoben wurde,
entsteht der Abgabenanspruch ,mit 'dem In1kratttreten
dieses Gesetzes. Wenn der Abgabenanspruch hin
sichtlich des vorläufigen Ansch'lußlbe'itrages vor ln
krafttreten dieses Gesetzes' entstanden tst, entsteht
der Abgabenan'spruch mit dem Inkrafttreten dieses
G'ese'lzes; auf den vorläufigen Anschlußbeitrag sind
eine bere'its geleistete vorläufige Kana!lansch~uß

oderSondergebüflr anzurechnen.

5

(5) Den Abgabenschuldnern gemäß § 2 Abs. 3
zweiter Satz sind jene Grundstückseigentümer gleich
zuha'lten, tieren Grundstücke vor 1nkrafttreten dieses
Ge'setzes ohne ErlassuO'g eines Bescheides über die
Anschlu'ßverpflichtung order AnschlußbewH"';'gung an ...
die Kanalisationsan'lage angeschlossen wurden.

(6) Soweit vor In-krarttreten dieses Gesetzes die
Entrichtung 'der (vorläufi"gen) Kanalansch'lußgebühr
bzw. Sonderge'bühr in Raten gewährt wurde, verjährt
das Recht, diese A1bga'ben e'inzuheben oder zwangs
weise einzubringen binnen fünf Jahren nach Ablauf
des Kaleniderjahres, in 'dem die lletzte R'ate zu ent
richten ist.

§ 16

In'krafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt 'am 1. Dezember 1984 In
KraM.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes
'kön'nen von 'de'm der Kundmachung dieses Gesetzes
folgenden T'B'Q an erlassen werden. Sie treten je
doch frü1hestens mtt diesem Gesetz In Kraft.

§ 17

AuBerkraftrtreten

Mit 'dem Inkratttrsten dieses Gesetzes tritt das
Gesetz vom 27. September 1956, L~·BI. Nr. 1/1957,
über dl'e 'Ein'hebung einer 'Gebühr für den Anschluß
an \::I'le G&melndekana~anla'ge, in 'der Fassung des
Gesetzes vom 18. 'O'kto'ber 1966, LGBI. Nr. 9/1967,
außer 'Kraft.

Erliuterungen

Allgemeines
-

'Mit dem Gesetz vom 27. September 1956, LGBI.
Nr. 1/1957, in der Fassung des Gesetzes LG'Bt Nr. 9/
1967 'Ober die Einhebun'g einer G'e'bühr tür den An
sch'luß ·an die Gemeln1dekanalan'lage wurde für 'den
B'ere'lch des Burgen'landes erstmalig eine gesetzli
che Regelung geschaffen, 'die den Gemeinden die
Einhebung einer Kanalansch'luß'gebÜ'hr er-mö.glichte.
Probleme bei der Anwendung dieses Gesetzes ha
ben dazu geführt, daß die im Landtag vertretenen
politischen P~rtelen VerhantUungen über eine Neu
re'galung der Kanalabgaben aufgenommen haben.
Als Ergebn:is dieser Verh'afl'dlungen wurde der vor
liegende Entwurf erarbei1et.

Der Entwurf regelt die aus An'laB der Errichtung
und des Betriebes einer KanaHsationsan'Jage von der
Gemeide zu erheben'den Abgaben. Die ,Zur Deckung
der Errichtungs'kosten zu erhebenden Abgaben tal'Jen
in die Gruppe der 'In § 14 Abs. 1 Z. 14 FAG 1979 be
zeichneten Interessentenberträge urld werden Im Ent-

wurf dementsprechend a~s 'Kanalisationsbeiträge be
zeichnet und im 2. Abschnitt umschri6lben'. Die zur
Deckung 'der Betriebskos1en zu er'tie'benden Abga'ben
fallen in die Gruppe der in § 14 Abs. 1 Z. 15 FAG
1979 bezelchne1en Gebühren für die Ben'ützung von
Gemeindeeinrich1ungen und -anl'agen und werden
im Entwurf dementsprechend als Kanalbenützungs
gebühren 'bezeichnet und Im 3. AbschnUt umschrie-
ben. -

Beiden Abgabenarten, also sowohl den Kana'Ji
sationsbeiträgen a,ls auch den KanaIbenützungsge
bühren, l'sl gemeinsam, daß es sich um aussch'1ieB
liehe und dem fre~en 'Beschlußrecht der Gemeinde
unterliegende Gemein'deabg'aben handelt. Das freie
Besch'l'ußrecht 'leitet sich al;lerdings im Fal'le der Ka
na'llsationsbeiträge 'aUS § 8 Abs. 5 F-VG 1948 und Im
FaNe der Kanalben'ützungsgebühren aus § 7 Abs. 5
F-VG 1948 ab. Dies bedeutet, daß der Landesgesetz
geber nur die Kanalisationsbeiträqe tür die Gemein
den verblndi;lich zu regeln berechtigt ist. Die im Ent
wurf vorge'sehenen Regelun'gen bezüglich der Kanal-
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benÜ't,zungsgebühren hingegen sind nur so 'lange ver
bindlich, als nich't die Ge'meinde von j'hrem freien
Gestal-tungsrecht Gerbrauch macht.

, Verg':'ichen mit den bi'sherigen diesbezüg'lichen
Regelungen werst der Entwurf folgende grund'legen
de Änderungen 'bzw, Neuerungen auf:
1. K1are systematische Trennung in Kana'!isations

beiträge und Kanaibenützungsge'bü'hren sowie
Aufnahme von Regelungen 'hinsichtlich der zu
letz't genannten Abgabenart.

2. 'Innerh'a:'b der Kana'Jisa11lons'beiträge k:'are begriff
;Iiche Abgrenzung zwischen den einzelnen Bei
tragsarten.

3. Neue'inführung des Erschließungs'beitrages.
4. Verursachergerechte Ermittlung der einze'lnen Ka

nalisat'ionsbelträge durch Berücksichtigung der
Nutzungsart der Gebäudetlächen.

5. Mög1ichkeit der Umwä1zung 'des größten Teiles
der Errichtungskosten über die 'Kans'lis'al'ionsbei
träge.

Hillsichti'ich 'der finanzieNen Auswirkungen des
Entwurfes kann al'lg'emein gesa'gt werden, daß sich
durch die 'kompiHzierte Art der 'Ermittlung der Be
rechnungsf'läche (§ 5) der Verwaltungsaufwand für
die Gemeinden erhöhen wird. Dem steht jedoch die
Mög'lichkeit -gegenüber, den Ansch1uß'beirtrag in ei
nem höheren Ausmaß als 'bisher festzusetzen.

Auch tür 'das Land wird sich e'ilfl erhö'h·ter Perso
na1aufwand: bei den Sezirkshauptmannschaften als
Aufsichtsbehörden und beim Amt der Landesregie
rung ergeben. Dies,desh'a·:h, werl j&de gesetz'liche
Neuregelung erfahrungsgemäß ~ Umste':,lungs
schw'ier1g'keiten führt und darÜ'berhinaus auch die
Anzahl der Recf:ltsmittel und die Anrufung der Auf
sich1f:s'behörden rm Zuge neuer Gesetze sprunghaft
ansteigt.

Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu § 1:

Hier wird k'largestellt, daß die Gemein'de n'jch1 nur
die 'Kosten 'der eigenen Kanailisa'tionsanl'age, sondern
a'uch Ihre antei'li'gen Kosten an den gemeinsamen An
lagen z. 8. eines Wa'sser- oder Gemein'deverbandes
der Berechnung 'der Kanalabga'ben zu Grunde zu
legen hat.

Zu § 2:

Mit dieser BesUmmung werden die Gemeinden
zur Erhebung der versch1iedenen Kana1'is'ationsbei
träge ermächtigt. Dabei hat die Gemeinde gemäß
Abs. 1 zweiter Satz das Äquivalenzp'rinzip zu wah
ren. Das 'bedeutet, daß die 'gesamten Erträge der Ka
n'a'lisationS'be'iträge n'icht höher sein dürfen, als die
gesamten Kos1en, die 'der Gemeinde durch die Sch'at
fU'ng der Kanarlisationsan'lage erwachsen, wobei Ko
sten, die durch 'SUbventionen, die dle Gemeinde er-

häl,t, g'edeckt sin'd, gemäß Albs. 2 nicht in die Kosten
der Anilage eingerechnet werden 'dürfen.

Die Kanalisation'Sbe':'träge sll'l'd im Einze':tall mit
Abgaben'bescheid vorzuschreiben. Auf d!as Verfahren
findet die Landesa'og'abenordnung (LAO), LGBI. Nr.
2/1963, inder Fassung LGBt Nr. 1/1969 und 24/1983
Anwendung.

, . ~bs. 3 definiert die Person des Abgabenschuld·
ners und Aas. 4 regeH d'ie Haftung bei Miteigentum.
Miteigentümer schu'j:den die 'Kana:lisationSbelträge
zur ungeteilten Hand. Di6's sO;;ll j'edoch nicht für Woh
nung'seigentümer geHen, we;!j dies in größeren Wohn
b'iocks zu untrag'baren Ergebnissen führen könnte.

Im Abs.5 wird klargestellt, daß für die Kanansa
tionsbel'!räge im F'&';'je eine's Eigentumswechsels ne·
ben dem b'isheri'gen Eigentümer auch der neue Ei
gentümer hz.~:iet. Die Haftung ist mit Haftungsbe
scheid (§ 172 LAO) ge'iten'd zu machen.

Die In § 156 LAO hinsichtlich der Fe~'lsetzungs

verjährung normierte Frist von 'dre'i Jahren scheint
im Hint~ick auf die 'bisher geübte Praxis der Vor
schre:'bung von KS'ila:'anschl}ußgebühren zu 'kurz. In
An'le,'hnung an C:13'S Grundsteuerrecht wird daher im
~bs. 7 eine längere Verjährung'Sfris1 und zwar im
Ausmaß von fünf Jahren tür die Festsetzung der Ka.
ll'a"lIrsationS'bei,träge vorge5~hen.

Nach § 161 LAO kann die Behörde auf Ansuchen
des Abgabepflichtigen Z~Mungserleichterungen ge
währen.E's hande'a sich dabei um e'in'e Ermessens
entsche';'dung der Abgabenfbehörde. Im Interesse des
Abga'bepflichtigen normiert nun Abs. 8 erster Satz,
daß bei' Vorliegen der Vorausse~ungen ein Rech1s
a'nspruch auf 'die Gewährung von Zah~ungser'leichte
rUTl'Qen besteht.

Deswe:teren sie1ht Albs. 8 zweiter Satz vor, daß
die Vc':'lstreckun'gsverjährung g'em. § 185 Abs. 1 LAO
tür die Dauer des Bes1e'hens von Z'ahluO'gser1eichte
rungen (z. B. längerfristige R'atenzah~ungen) gehemmt
Ist. Das bedeutet, daß für die Dauer <:Ier Zahlungs
erleichterung Ruhen der Verjährungsfrist eintritt und
die'se ersl nach Beendigung der Zahlungserleichte
rung für ihre restliche Dauer weI1er'~äuft.

Zu § 3:

Gemäß § 8 Abs. 5 F-VG 1948 ist das zulässige
Höchs~ausmaß der durch Verordniun"g de's Gemeinde
rates festzusetzenden Abgabe im Gesetz zu 'bestim
men. Dies erfc:Jg>t durch Abs. 1.

Die Geme'inden haben bei der Ermilt1ung des '
Höchstausmaßes des Beitragssatzes so vorzugehen,
daß sie a::Je Plächen 'in der Gemeinde im Sinne des

,§ 5 Abs. 2 festzuste:':en (auszumessen) und mit dem
jeweiligen Bewertungsfa~tor zu mÜltipl'izieren haben.
Diese sich so ergeben'de Gesa'mtsumme in der Ge
me:n!d's ls't d'ie in Abs. 1 gen'ann1e Summe a';'ler Be
rechnun'Qsf'lächen. Diese Summe ~st ein Berechnungs
maß'sta'b, wdbei im Hin'1)lick auf den zu erwartenden
Zuwachs von Ansch1ußwerbern ein 10 % -iger Zu-



sch1ag erfolgt. Damit wird dem Äquivalenzprinzip
auch dann Rech:mJn'g getragen, wenn seitens der
Gemeinde d'a's HöchstausmaB des Beitragssatzes
voN ausgeschöpft wi rd.

-Die um 10 % erhöhte Summe der Be'rechnungs
flächen ist ein fe'ststehen'der Berechnung'smaßstab
und erfährt 'in de-r Folge keine Än'derung. Dieser Be
rechnungsm'aßstab wird ein für al1lemal mit der Er
lassung 'der 1. Abgabenverordnung nach dem 2. Ab
schnitt dieses Gesetzes festgesetzt.

Das zu'lässige Höchstausmaß des Beitragssatzes
in der jewei'ligen Gemeinde wi'rd schließlich so er
rechnet, daß die ßesa'mtkosten der Kana1lisations
anlage (a'bzüg~ich der der Gemeinde gewährten Sub
ventionen) durch di'e wie oben beschriebene Summe
d~r Berechnungsflächen getei1a wird.

Gemäß § 3 Abs. 2 berechtigen Änderungen der
Kana1tsations1an'lage, die eine Baukostenerhöhung
von mindestens 2 v. H. nach sich ziehen, zur Fest
setzung eines neuen (höheren) Beitragssatzes. Diese
Erihöhung des 'Beitragssa'tzes führt 1n der Folge zur
Erhebung eines Nach1ragsbeitrages Im Sinne des
§ 8.

Zu ,§ 4:

'Diese "Bestimmung wird es ermöglichen, auch die
Eigentümer der tm Bauland liegenden unbebauten
GrurYdstücke zu einem angemessenen Beitrag zu den
Kosten der Kana'i'is'ationsan~agezu verpfl·ichten. Aus
genommen sind gemäß Abs. 4 jedoch Grundstücke,
die 'im Autschl1ießung'sgebiet Negen, weil diese man- '
gels Ersch1Jie13ung noch nicht bebaUt werden ·können.

Gerechtfertigt 'Ist der Ersch'Jießungsbeitrag des
halb, weH Grundstücke durch die Errichtung der Ka
na1'iS'ation eine Wertsteigerung erfahren. Der Er
sctrließungsbeitrag wird jedoch, faNs 'in wel1erer Fol
ge auf ·G·run'd der Bautätigkeit ein Ansclllußbeitrag
erhaben wrrd, wf diesen angerechnet (§ 5 A'bs. 4).
Abgabenschuldner des Ersctrri'eßungsbeitrsges ist
gemäß § 2 Abs. 3 der Gnmdeigentüm,er.

Zu § 5:

Der Ansch'lußbei'rag ist grundsätzlich eine 61n
malige Abgabe. Eine weitere Beitra'gs'lei'Stung kann
aHerd1ngs dann gefordert werch;m, wenn die Voraus
setzungen für er,nen Ergänzungsbeitrag (§ 7), einen
Nach1ragsbeitrag (§ 8) oder vorläufrgen Nachtrags
beitrag (§ 9) vorr.'iegen. IBei der Bemessung des An
sch'lußbeitrag'es wird aus technischen, aber auch aus
verwaltungsökonom'j'schen Gründen nicht auf den
exak,ten Abwasseranfa1'1 un~d die tatsächl;qche Inan~

sp'ruchnahme 'Ci er Kanal isatiollsan'la'ge a'bgestellt,
sondern ein WahrschehiJ.ichkeitsmaßsta!b herangezo
gen. So'lche Pauscharlierungen si'nd von der Recht
sprechung des Verf'8.'Ssungsgerichtshofes anerkannt.
Gegenüber dem blsherigen System, das aHe Gebäu
deflächen gleich behande'lt h'at, wirtd jedoch nun
mehr auf die verschiedenen Nutzungsarten und Ver
wendungszwecke abgestel,lt. Je nach Abwasserlnten-
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sität erhalten die verschiedenen Gebäudenächen ver
schieden hohe 'Bewertungsfaktoren zuge'ordnet (Abs.
2).

Durch die Teq:lelnheit des Abs. 2 Z. 1 s~1 hiebei
das NiederscMagswasser, durch die Te-i'leinheiten
des A'bs. 2 Z. 2 hingegen d'a's Sch'mutzwasser ertaßt
wel'1den.

Bei der Ermittlung der Berechnungsfläche für ein
Grundstück w'i'rd Wie f01gt vorzugehen sein:

Vorerst ist das Ausmaß der bebauten Fläche ge-
.mäß A'bs. 2 Z. 1 festzusteJien und mit dem Bewer
tung'sfaktor 0,5 zu mu'\tip'Jizieren. Dann sind die ein
zBllnen Geschoßflächen je nach Nutzun'gsart (Abs. 2
Z. 2 1it. abis 1) festzustel1len und mi1 dem jewe'i1igen
Bewertungsfaktor zu vervielfachen. Die Summe der
so gemäß Albs. 2 Z. 1 und g'emäß Abs. 2 Z. 2 ermit
teHen Berechnungsflächen 'ergibt die Gesam'tberech
nungsfiläche für das GruNdstück. Entsp'rechend dem
§ 2 Abs. 6 Ist sodann diese Gesamtberechnungsflä
che mit dem Be'itragssatz zu verVielfachen und erg'ibt
dann die Höhe 'des Ansch~u8beitrages.

Wie der Wortlaut des Abs. 2 Z. 1 zeigt, soU bei
Festste'l:lung de1' bebauten Fläche aus verwaltungs
ökonomischen überlegungen grundsät2.'l'ich von den
Umfassungsmauern auSgegangen werden. Da Dach
ü'berstände, Ba~kone usw. nicht zu berücks'ichtigen
sind, wird es daher in der Regel genügen, wenn 'bei
Gebäuden die Außenmauern ausgemessen werden.
'Neben den Gebäuden werden darüberhin'aus auch
überdachte Bauwerke Cz. a. offene Lagerhatlien, Tank
ste'i~en, usw.) in d'ie beba'U1e Fläche einzubeziehen
sein.

'Bei der ErmPttlung der Flächen gemäß Abs. 2
Z. 1 un'd Z. 2 'i'st 'das umgebende Mauerwerk mit in
die Flächen einzubez'iehen. Dadurch muß bei Gebäu
den bzw. Geschossen, die nUT eine Nutzungsart auf
weisen, 'Iedi'glich das Außenmaß festgestef'1t werden.

Iße'i der Ermi'W'U1lQ der Gebäudetläche sind 'Kel
Iier 'und Dachboden,räume g·rundsä'tilich nicht zu be
rück'sich1igen. Nur dann, wenn sie ihrer Ausstattung
'naCh für die 'unter lAbs. 2 Z. 2 aufgezähUen Nutzungs
arten verwendet werden, sind sl'e mitzurechnen.

:F'ür besonders 'abwa:sserlntensive Betriebe (z. B.
'Molkereien, Konserven'fabri'ken u. dgl.) sieht Abs. 2
Z. 2 llit. 'k eine FestsetZ\Jng des Bewertungsfaktors
im EitnzeUaNe durch Sachverständ'ige vor.

zu § 6:

Diese Bestimmung ermöglichi es den Gemeinden
wie bisher, bereits während der 'Errichtungszeit der
Kana'\oisatiorrsa'nl'ag'e einen vorläufigen Ansch'lußbei
treg e}nzÜhelben. Dadurch wird "die Finanzi,erung der
An;la'ge ver'bi.Jl1gt, we';:). durch die einfließenden Bel
träge die 'Aufnahme eines 'Sonst latlenf'al'ls notwendi
genteuren IBankkredites für eine Zwischenfi'n'anzie
rung vermieden- Wi'r'd.

Zu § 7:

:Bei einer nachträglichen Änderung de1', Berech
n'Ungsfläche (z. B. durch Um- und Zubauten, Ände-



rung der Nutzungsart usw.) ist ein Ergänzungsbei
trag zum Ansch'lußbeitrag einzuh'e'ben. 'O'ie Höhe des
Ergänzungsbeitra'ges erg'ibt sich aus dem produk1
der zusätz'lich ~ entstandenen Berechnungsfläche mit
jenem Beitragssatz, 'der rm Zeitpunkt der Vorschrei
bung der Abgabe tür 'die Bemessung eines Anschluß
bei'lrages in Wirksamkei1 steht.,

ZU I, 8:

Wie nach der bis'llerigen Gesetzesl'age werden die
Gemeinden bei e'iner Änoerung 'der Kanal'isationsan:
lage ermächtigt, den Anschl'uß'beitrag auf Grund der
erhöhten Kosten neu festzusetzen und vorzuschrei
ben. Ist z.B. der Neubau einer 1('läran'lage erforder
lich, so haben die Anschl'Ußpf'lich-tigen zu den Er
richitung'skosten ,in Form eines Nachtrags'beitrages
beizutragen, auch wenn sie berens seinerzeit einen
Ansch1lu6beitrag entrich'tet haben. Seine RechUerti
gung findet der Nachtragsbeiitrag 'darin. daß den An
sch'J.ußpfUchtigen 'die Kanal'isationsan~'a'ge laufend zur
Verfügung steht und a'i'le Änderungen deshalb auch
von ihnen mirtzufinanzieren sind.

Voraussetzun'g für. die ~rhebung des 'Nachtrags
beitrages ist e1'lle Erhöhung des Beitragssatzes im '
Sinne des§ 3 Abs. 2.

Die Erhebung dieses Nachtragsbeitrages erfdlgt
i.n ,der Weise. daß die Gemeinde dresen Nachtrags- '
be'l1rag mit Verordnung unter gleichzeitiger Festset
zU'ng des Beitragssatzes '( = Differenzbetrag zwischen
dem 'bisher ge:ltenden Beltragssatz und dem n'euen
Beitragssatz) ausschreibt. Oie für das Obje'kt gelten
de 'Berechnungsfläche wrrd mit diesem Nachtrags
be'itragssatz multipliziert, woraus s'ich schließlich der
~onkrete N~chtragSbeitragergibt.

Zu § 9: -

Wie bereits für den Ansch'luß'beitrag son auch für
den' Nachtragsbeitrag eine vorläufige Vorschreibung
möglich sein. Dies ermög1llcht es den Gemeinden be
reits nach der Rechtskraft der wa'Sserrech,Hichen Be
wiNigung der Änderung aer Gemeindekan'a'lisations
an'lage einen, (vorläufigen) Nach1rag'sbe1trag zu' er
heben. Auch hier is~ es notwendig. d'aß die Gemeln-

, de 'mit Verordnun'g einen vo~läufi'gen Nachtragsbei
trag ausschreibt unter gleichzeitiger Festsetzung des
für den vorläufigen Nachtragspeitrag ge'ltenden Sei
tragssatzes. Der Bertragssatz für den vorläufigen
N'achtrags'beitrag wird aus der eingefrorenen Be
rechnungSfläche un'd den geschätzten Baukosten der
Ä'nderung der KanaHsationsanlag'e ermittelt.

Zu § 10:

Die Gemeinden sind zwar bereits durch B'uodes
gesetz. un'd zwar durch § 15 Abs. 3 Z. 4 FAG 1979
ermächtigt, Ge'bühren für die Benützung von Gemein
deetnrichtU'ngen und -anlagen, s'omi-t auch Kana'lbe
nützungsge'biühren, au'Szuschreiben und einzuheben.
TrotzIdem so;rl eme subsidiäre ~anldesgesetz'jjche Re
ge'tung für diesen Bereich 'geschaffen werden. um in
der Praxis eine gewisse VereinheiHichung' herbeizu- '

führen. A'ußerdem werden den Gemeinden nähere
Richtlinien für die Bemessung der Ge'bühr angebo
ten.

ZU I, 11:

Oie Kanal'benü~un'gs'ge'bühr d'ient der Deckung
der Betriebs- und Instand1ha,Itungskosten der Kana
Hsationsanlagen. Darüberhinaus sol'l sie aber auch
zur Deckung jener Errichtungs- und Finanzierungs
kosten herangezogen werden, die nicht durch Sub
vention oder KanaJisation9belträge abge:deckt wer
den (Abs. 3).

Im Abs. 2 ist das sich aus der Rechtsprechung
des Verf'assungsgerichtshofes erg'ebende und von
den Gemeinden !bei der Gebünrenausschr,eibung
~ingen'd einzuhaltende Äquivatlenzprinzip festge
halten. Darü~erh'inaus wird durch tit. d die Mögl'ich
keit eröffnet, Im Wege der Benützungsgebühr eine.
Rücldage zu bjllden. darmfit die An1age nach Ablauf
ihrer Lebensdauer erneuert werden kann.

Zu § 12:

E'l'nem 'Be1dÜrfnis der Praxis entsprechend 'sol1en
zum Kreis detr 'ge'bÜ'hrenpfol'i'chtigen Personen neben
dEm Eigentümern a'Uch die tatsäoolichen Benützer (z.
B. Mieter, 'Pächter, usw.) gehören.

Festzu'h'a'lten iSlt ~e'dochJ daß die KaO'alibenützungs
gebühr 'Zum Unterschied vom Ansch'lußbeltrag nur,
dann vorgeschrie'ben werden darf, wenn die Benüt
zung der 1<anati'sationsanlage mög'lich ist, d. h., wenn
der Ansch~uß an die Kanalisatiol'l'Sanllage 'bereits er
fo~'g't'ist. Dieser 'Um'Sta'rid ergibt sich -aus dem für Ge
bühren geltenden Prinzip von Le'is'tung und Gegen
leistung. Dem entspricht auch die Rege~ung 'des § 11
Abs.4. '

Zu § 13:

Die Gemein'destrllkturverbesserungdes Jahres
1970 hat es mit 'sich gebracht, daß vie1e Gemeinden
kaln zusammenhängendes S'ledlungsgebiet bi1den,
sondern aus mehreren Ortschaften bestehen. Das hat .
zur Folge, daß 'die Kosten -der 'Kanalisationsanlagen
in diesen TetJen ~es 'Gemeindegebietes' durchaus
verschieden sin'd. G'lelches g'i'Jt für Gemeinden, in de
nen ei'genle 'Ferienslsdrlungen und Ferienzentren be
stehen. Um nun In diesen FäUen die K'ana1isations
beiträge den tatsäch1lichen Kostenverhaltnissen an
passen zuköllnen, sieht § 13 vor, daß f'ür Ortsver
wa'I,tungstei'le +m S~nne des § 1 Abs. 3 der Burgen
ländrschen Gemeindeordnung, L:GBI. Nr. 37/1965,
i. d. F.' LGBJ. Nr. 47/1970 sowie für Feriensiedlungen
und Ferienzentren im Sinne des § 14 a Abs. 2 und 3
des B'urgenländi'schen Raum'",lanungsgesetzes, LGBI.
Nr. 18/1969, I. d.F. LGB'I. Nr. 5/1973 gesonderte Ab
gabenverord'1lunnener~'assen werden -können. Glei
ches gl'lt für StQld~bezirke Fm Sinne der §§ 2 Abs. 2
des Eisenstädter Stadtrechtes, LGB'I. Nr. 38/1965.
und des Ruster Sfa'dtrech1es, LGB'I. Nr. 39/1965.



Da in diesen Fä'l'Jen nicht immer völ'lig getrennte
Kan'aJisationsan:la'gen 'bestehen, sondern oft z. B. ei
ne gemeinsame KlärantJage vorhanden ist, m'uß1en in
den Sätzen 3 und 4 auch entsprechende Bestimmun
gen über die Kostenauf,teil,ung hinsichHich solcher
gemeinsamer An'lagen getroffen werden.

Zu bemerken ist, daß die Gemeinden durch § 13
nicht verpf'lichtet werden, tür Ortsverwaltungsteile
{Stadtbezirke} gesonder-te Abga.benverordnungen zu
er'l'assen. Es I'iegt im Ermessen des Gemeinderates,
ob er von dieser Ermächtigung G'ebrauch macht.
Voraussetzung dafür, daß von der Ermächtigung Ge
brauch gemacht werden kann, ist das Voriliegen von
Or1sverwa'~tungsteilen 'im Sinne des § 1 Abs. 3 der
Gemein'deordnung oder von Feriensiedl'ungen und
FerJenzentren. Auch wird der Gemeinderat nur Ge
brauch von dieserEJ'mächUgung machen 'können,
wenn die Kostens'truktu'r der Kana'lisation'SanJagen in
dresem Bereich merkb'ar verschieden Ist.

Zu § 14:

Mit dieser 'Bestimmung wir.d Art. 118 Abs. 2 letz
ter Satz B-VG, wonach jene Aufgaben, die von der
Gemeinde i'm eigenen Wirnungsbereich besorgt wer
den, ausdrücklich als solche bezeichnet werden müs..
sen, entsprochen.

Zu § 15:

Zu A'bs. 1: Da'das bisherige Kanalansch'Jußgebüh
renge'Setz die Entsl~tnJng des Abgabenanspruches
zum TeN an andere Umstände 'knüpft als die vorlle
gen'de Regelung, Ist etne Weiterfü'hrun'g anhängiger
Indlviduel'ler Verwa'ltungsverfa'hren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes nur nach den biSher ge'llen1den Vor..
schriften möglich.

Zu Aas. 2: 'In 'den Gemeinden, i'n denen bereits .
vor Inikrat·ttreten die'SesGesetzes die Kanalisations
an'lagen errichtet wurden, wäre aufgrund der Rege
lun'g des § 4 Abs. 3 h'insicht'lich 'des ErschUeßungs..
beitrages vie'lfach bereits Verjährung eingetreten.
Abs. 2 ermö'g'licht nun, erb Inkrafttreten, dieses Ge
setzes für a:Neim Bauland ge'legenen unbebauten
Grundstücke - bei Zutreffen der ülbrigen Vorausset
zungen des § 4 - den Erschließungsbe'itrag vorzu
schreiben.
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Zu 'Abs. 3: Durch di'eseBestimmung wird 'CIen Ge
mern'den d·ie Mög'\ichi<'ea gebclen, nunmehr n'ach den
neue,n B,estimmungen den Aonsch'l'ußbe'itrag zu erhe
ben, wenn s'je 'bisher noch keine Kan'alanschlußge
bühr .erhcben h'a:ben. Die aufgrun·d der bisherigen
bzw. der neuen Vorschriften an sich eing'etretene
Verjä'hrung wi'rd durch diese Rege:lun'g durch'brochen.

Zu A'bs. 4: Da 'die vor~'iegende Neuregelung den
Abgcrbenanspruch an andere Umstände B'is die bis
heri'g'e Regel'ung ~nüpf1, war ~bs. 4 zwecks Vermei
dung 'der Verjährung erforderlich. Dabei wurde da
vonausg'egan'gen, daß ·ei·ne Vorschrei1b-un'g der Bei
träge nach 'den neuen gesetzlichen Best'immungen
nur dann möglich sein soi:l, wenn eine gleichartige
BeHragsart bisher nicht erhoben wurde. Eine Aus
nahme von Idiesem Grundsatz ist jedoch tür den vor
läufigen Ansch'luBbeitr'a'g im Hir1b':'ick auf die finan..
zl'e'i'le Situati'on de'r Gemeinden vorgesehen. Damit
wird den G'emeinden die Mögl·ichkeit' geboten. den
vorläufigen A."sch'lu~itrag auch dann neu zu erhe
ben, wenn schon nach den bisherigen Vorschriften
Vorcruszah'lungen ein'gehoben wurden.

Zu Abs. 5: Gemäß § 2 Abs. 3 zweiter S'atz sind
.A:bgabePlschU'I'dner .diejenigen Grun'dstücks'elgentü
mer,. die 'rechtskräftig zum Kanalanschluß verpf'Jichtet
wurden oder denen eine Ansch'luSbew'i'1'Iigun'g rechts..
kräftig erteBt wurde. Die Gemeinden haben aber b;s
her vielf'ach keine so1chen Bescheide eT'lassen. Die
Regelung ds'S Abs. 5 spricht nun aus, daß die Grund
stückseigentümer auch ohne Vorl'iegen dieser Be
scnerde als Abgabensch'uldner anZ\Jsehen sind, so
fern sie nur vor In1krafttreten dieses Gesetzes tat
säch;lich 'CIen Ansch'luB an die Kan'alisat'ionsanlage
durchgeführt 'haben.

~u .Abs. 6: Im § 2 Albs. 8 zweiter Sa'tz ist vorge
sehen', daß die Val'lstreckungsverjä'hrung für die
Dauer des Bestehens von ZaHlungserleichterungen
genemmt ist. Um auch bei Ratenzah'Jungen, die vor
tn'kratttreten dieses Gese,tzees gewährt wurden, eine
Verjährun'g zu vermeiden, wurde der Beginn der Voll
streckungsverjährung für diese fä'tle geändert.

Es wird ersucht, :cIen gegenständJlichen Antrag
dem Rechtsaussch'uß unfd de'm FinanzausschuB zur
weiteren Behandlung zuzuweisen.
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Otti'11ie Matysek eh.
Pinter eh.
Posch eh.
Puhm eh.
Tauber eh.
Kog'ler eh.
Polz'er eh.'
Ing. Lang eh.
Mag. 'Fuifh 'eh.
Pomper eh.
Grandits eh.
WurgNC'S eh.
Agnes Prandler eh.
Resch' eh. '
M~ku1its eh.
Piner eh.
MüTlner eh.
Sipötz eh.
Moser eh.

E~senstadt, am 18. Jun'j 1984

D'ipll. Ing. Ha~britter eh.
Dr. Widder eh.
JeH·as.tz e'h.
Heincz eh.
Giilschwert eh.
Setyrn eh.
Ehrenhöfler eh.
DDr. Schranz eh.
Rittsteuer eh.
Landl eh.
Korbatits eh.
,K·urz eh.


